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Anlage zur BV/3/0462 

Synopse zur Änderung Punkt 6 der Richtlinie zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1 und 3, § 24 Abs. 1 bis 3 
SGB VIII in Verbindung mit dem Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V in Bezug auf die Ausgestaltung der Kindertagespflege des Landkreises 
Vorpommern -Rügen (Kurzform: Kindertagespflege-fachinhaltliche Richtlinie LK V-R), gültig ab 1.1.2023 

 

Richt-
linien-
struk-
tur 

bisherige Fassung neue Fassung Bemerkungen 

6 Betreuungsumfang - Öffnungszeiten der Kindertages-
pflegestelle 
Die Öffnungszeiten der Kindertagespflegestelle sind im 
Erstantrag und auch im Antrag auf Wiedererteilung der 
Pflegeerlaubnis verbindlich anzugeben. Die angezeig-
ten Öffnungszeiten sind Teil der Pflegeerlaubnis und 
bestimmen den genehmigten Betreuungsumfang in der 
jeweiligen Kindertagespflegestelle.  
 
Ganztagskindertagespflegstelle: 
• Der Betreuungsumfang für einen Ganztagsplatz 
in der Kindertagespflege beträgt 50 Stunden pro Wo-
che. 
• Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer 
Ganztagskindertagespflegestelle kann nur erfolgen, 
wenn die jeweilige Kindertagespflegeperson die ent-
sprechenden Öffnungszeiten von täglich mindestens 10 
Stunden vorhält. 
Vollzeitkindertagespflegestelle: 
• Der Betreuungsumfang für einen Vollzeitplatz 
in der Kindertagespflegestelle beträgt ab 40 Stunden 
bis unter 50 Stunden pro Woche 
• Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer Voll-
zeitkindertagespflegestelle kann nur erfolgen, wenn 
die jeweilige Kindertagespflegeperson die entsprechen-
den Öffnungszeiten von täglich mindestens 8 Stunden 
vorhält. 
 
Teilzeitkindertagespflegestelle: 

Betreuungsumfang - Öffnungszeiten der Kindertagespfle-
gestelle 

Die Öffnungszeiten der Kindertagespflegestelle sind im Er-
stantrag und auch im Antrag auf Wiedererteilung der Pflege-
erlaubnis verbindlich anzugeben. Die angezeigten Öffnungs-
zeiten sind Teil der Pflegeerlaubnis.  

 

Ganztagskindertagespflegstelle: 

- Ein Ganztagsplatz in der Kindertagespflege beträgt 50 
Stunden pro Woche. 

Vollzeitkindertagespflegestelle: 

- Ein Vollzeitplatz in der Kindertagespflegestelle beträgt 
40 Stunden pro Woche 

Teilzeitkindertagespflegestelle: 

- Ein Teilzeitplatz in der Kindertagespflegestelle beträgt 
30 Stunden pro Woche 

Halbtageskindertagespflegestelle: 

- Ein Halbtagsplatz in der Kindertagespflegestelle be-
trägt 20 Stunden pro Woche 

 

 
 
 
Korrektur systemischer 
Definitionsfehler in den 
jeweiligen Betreuungs-
umfängen 
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• Der Betreuungsumfang für einen Teilzeitplatz 
in der Kindertagespflegestelle beträgt ab 30 Stunden 
bis unter 40 Stunden pro Woche 
• Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer Teil-
zeitkindertagespflegestelle kann nur erfolgen, wenn 
die jeweilige Kindertagespflegeperson die entsprechen-
den Öffnungszeiten von täglich mindestens 6 Stunden 
vorhält. 
 
Halbtageskindertagespflegestelle: 
• Der Betreuungsumfang für einen Halbtagsplatz 
in der Kindertagespflegestelle beträgt ab 20 Stunden 
bis unter 30 Stunden pro Woche 
• Die Erteilung der Pflegeerlaubnis zu einer Halb-
tagskindertagespflegestelle kann nur erfolgen, wenn 
die jeweilige Kindertagespflegeperson die entsprechen-
den Öffnungszeiten von täglich mindestens 4 Stunden 
vorhält. 
Sollten sich Hinweise darauf verdichten, dass eine Kin-
dertagespflegeperson geringere Öffnungszeiten anbie-
tet als in der Pflegeerlaubnis beschieden, prüft der 
Fachdienst Jugend eine Abänderung der Pflegeerlaub-
nis entsprechend der realen Öffnungszeiten.  
 

 


